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I. - Habem sua fata UbeUi. Zwei bestimmte, 

um die es hier geht, sind Produkte einer über 
JOjährigen Entwicklungsgeschichte. Sie be­

fassen sich mit sich selbst und miteinander, 
d. h. Ausweglosigkeiten , Dilemmata, Zirku­

laritäten, mü Frauen, Recht und Män· 
nern. 

Inspiriert durch Feldforschungen unter dem 

Titel »Knowledge and Opinion about Law(. 
kurz KOL, nahmen sie ihren Ausgang in den 
70er Jahren. KOL waren so~iologische und 

eher als Kritik der Rechtskategorie selbs t an­

gelegte Studien, die auf breiter Basis die Ver­

teilung des Rechtszugangs aus~ählten. Oie 

Befragungen wiesen keinen Bezug zu frauen­

spezifischen Problemstellungen auf. Wie üb­

lich wurde aber bei der Datenerhebung diffe­

renzien (Randgruppen~ugehörigkeit «e.), 

eine Variante unter anderen war dabei das 

Geschlecht. I Erstaunlicherweise legten die 

KOL-Studien eine signifikant distanzierte 
EinsteJIung der Frauen zum Recht als Durch­
setzungsinstrument nahe. 

DJeses Phänomen ruckte ins rechtssoziologi­

sche Empirieinteresse. Eine Bremer Forsche­

rInnengruppe um Ute Gerhard, Soziologin 

und Juristin, und Rüdiger Lautmann, Jurist 

und Soziologe\ ließ im Winter 1977/78 eine 

Datensammlung mit spezifischer Ausrich­

rung auf weiblichen Umgang mit Recht er-

I Zusammenfassend: U. Gerhard ZfRSOz. 
('984),220 (22) C). 

2 Beteiligt waren außerdem C. Schumann, 
C. BiJhrmann und R. Metz. vgl. U . Gerhard : 
Gleichheit ohne Angleichung, S. 240 bei Fn.8 . 

stellen. Methodisch geschah dies nicht durch 

Auszählungen, etwa im Wege einer Fragebo­

genaktion, sondern durch Protokollierung 

von 5) »nichtdirektiven InterviewsH , 2/) da­

von mit Interview partnerinnen . Außerdem 

wurden 5 mehrstündige Gruppendiskussio­

nen veranstaltet. 

Die ProtokoJIe dokumentienen typische, 

ForscherInnen wie NichtforscherInnen aus 

dem Alltag bestens bekannte Situationen: 

"Fra u: )Mich würde mal interessieren, ob es 

überhaupt Gesetze gibt - ich habe überhaupt 

keine Ahnung, welche Rechte ich in der Ehe 

habe. ob das irgendwo gesetzlich festgelegt 

ist.< Darauf erläuterten mehrere Männer de­

taillien das Eherecht. .. .1 

Die publizierte Auswertung der gewonnenen 

Protokoll-Daten ließ einige Zeit auf sich war­

ten. Inzwischen waren Veränderungstenden­

zen de r herrschenden Rechtsrekonstruktion 

selbst wahrnehmbar. Das theoretische Inter­

esse bewegte sich weg von Materialisicrung 

und Implementationsforschung. Entspre­

chend sank die Attraktivität empirischer So­

ziologie. Gefragt war stattdessen, in der juri­

stischen Variante der Postmoderne4, der 
»Postinterven tionismust( s, anspruchsvolles 

Großkonzeptdesign auf ökonomie- oder so­

z ialtheoret.ischer Grundlage. Entsprechend 

verwertete R. Lautmann im zweiten Heft: des 

ersten Jahrganges der Zeitschrift für Rechts­
sozio logie jene n.ichtdirektiven Interviews als 

Erforschung des Maßes »individueller 

Rechtskompeten~ n.icht nur für Randgrup-

R. Lautm3nn, ZfRS02 1( 1980),5.165 (182). 
.. Vgl. dnu J. H3bermas: Moderne und postmo­

dt'rnc Architektur, in: Die neue UnubcrsiLht­
l.ichkeit-, Fr3nkfun 1985. S. 11 U. 
Vgl. duu R. Wieth6lter : M3tenalization and 
Proceduraliz.ation in Modern Law, in: Dilem­
mas of Law in the Welfan: Statt", hrsg. v. 
G. Teubner (EU I), Bcrlin-Ntw York '986, 
5.221 H. 
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254 pen, sondern ... auch für Frauen im Verhält­
nis zu Männern .. , .. 6 Essenz seiner Präsenta­
tion: Das Rechtsbewußtsein der Frauen sei 
negativ. 

»Rechtsbcwußtsein~ war die von den Inter­
views inhaltlich offengelassene, zwischen in­
dividuellem Verhalten und Recht vermit­
telnde Kategorie. Sie wurde nunmehr ),auf 
dem Hintergrund von Mobilisierung und 
Responsivicrung des Rech($(', also nachträg­
lich, entwickelt und, ebenfalls nachträglich, 
in ihren ),handlungstheoretischen Dimensio­
nen präzisiert.« Entwicklung und Präzisie­
rung bestanden in Anlehnung an die der 
dCUlschen Juristenwclr bestens bekannte, rc­

lationstcchnische, also vierstufige Aufberei­

tung. bestehend aus: - Wahrnehmung einer 
Situation als im Prinzip rechtlich vors(J'uktu­

rieTt, - Zielorientierung, - Konzeption der 
Mittel, - Handlungsplan. 
Die nicbtdirckc:ivcn Interviews wiesen, so 
Lautmanns Folgerung, als besonders negativ 
das Strategicdcfizit der Frauen aus (s.o.). 
Dessen möglicherweise gleichfalls strHegi­
sehe Ausrich[Ung war allerdings kein Thema. 
Die Suuallonswahrnebmungsstufc gestand 
Lautmann auch Frauen noch Zu (<l ... weibli · 
ehe Befragte zeigten sich, nach anfänglichem 
Zögcrn, juristisch durchaus orientien, jeden­
faUs innerhalb der ihnen offenstebenden Er­
fahrungsbereiche.").' Jedoch schon bei der 
Zielorientierung stiegcn die Frauen kategorial 
aus. In 40 nichtdirektiven Intervicws erwie­
sen sie sich als grundsätzlich altruistisch. Da­
mit z.eigten sie sich für Lautmann meist 
realitäts-, machl-, politik- und rechtsfern. 
(})Das Anspruchsbcwußtsein erscheint weni­
ger auskristallisiert.«)R Die weiteren Schrittc 
waren damit vorgegeben. \Vler schon keine 
RechtsinhaIre al~ Zielvorgabc wahrnimmt, 
d. h. im niehtdirektiven Intervicw nicht arti­
kulieren kann, konzeptioniert Re~ht auch 
nicht als Durcbsetzungsmiuel und nimmt es 
noch viel wen.iger in eigenes PlanungsverhaJ ­
ten auf. Rechtspositionen wurden eher von 
vorneherein als verloren eingeschätzt statt in 
eine . kalkulierende Kontliktabwicklung .. 
aufgenommen. Auf dem Hintergrund vOn 
Mobilisierung und Responsivierung des 
Rechts war die Frau, jedenfalls in Laurmanns 
handlungstheoreliseh dimensionierter Präzi-

6 R. Lautmann : Negatives Rechtsbewußtscin, 
ZfRSOt • ('9~0) , S . • 6j (.66). 

7 R. L,u.m,nn, ZrRS07 . • (19&0), .6j ( 18). 
8 R. L,utm,nn, ZfRSoL. (1980), .6j (187) . 

sierung, nicht mehr zu finden. Laurmanns 
möglicherweise gutgemeinter Aufsatz schloß 
mit einem eher diffusen Bogen vom ruchtdi­
rektiven Interview zu Alben O. Hirschmans 
Trias9 von )Abwanderung bis \'(Iiderspruchu 
und deren Konsequenzen im Hinblick auf 
weibliches Selbst- bzw. ReciltSbewußt-
sem. 

Die Einwände von Ute Gerhard Ließen vier 
weitere Jahre auf sich warten. Im 5. Band der 
Zeitschrift für Rechtssoziologie (t984) expli­
zierte sie, ihrerseits den erwarteten Erwar­
tungen von Theoriedesign verpflichtet, 
))Warum Rechtsmeinungen und UnrechtSer­
fahrungen von Frauen nicht zur Sprache 
kommen«. Die, Ergebnis der gemeinsam er· 
hobenen Daten, grundsätzlich mit Lautmann 
konsentierte kognitivc Distanz der Frauen 
zum Recht erklärte Gcrhard mit weibllcher 
Einsicht in die Krise des subjcktiven Rcchts 
selbst. Sie distanziert sich zunächst VOn einem 
empirisch wenig differenzierten, nebelhaften 
Begriff des ~Rechtsbcwußtsejn sf( . Orientie­
rung bietet demgegenüber eine a.1lgemeinere 
Kategorie, die Gerhard als . ReehtSverhal­
ren " , als ),sedimentierte RechLSerfahrung« 
umschreibt und die namentlich auch U n' 
rechtserfahrungen, .Iso handfeste Gründe für 
weibliches Mißtrauen in J u~[jzpraxis einbe­
zieht. 
Im Ergebnis scheint die N:ihe des .)oegativen 
Rechtsbcwuß.seins« zur Defizinheorie der 
der »sedimentiencn Rechlserfahrung« zum 
Euphemismus Zu emsprechcn. Die Einlas­
sung "Ich habe keine Ahnung, welche Rech,e 
... ich habe ... .". kann auch zur frühen Er­
kenntnis der Krise der Rechtskategorie fO

, 

zum SymptOm geschlechtsspezifisch re!lek­
tierten Umg:tnges mit geseIlschahliehen Res­
Sourcen werden. Entsprcchend ließ die reali­
Stische Einschätzung des Rechts (= auch 
Du rchsetzungsinstrument höehstpersonli­
cher Machtbedürfnisse) sich als besonderes, 
spezifisch feminines Maß kommunikativer 
Kompetenz interpretieren. I I 

9 Albert O. Hirschman : Abw:ilnderung und \'(fi~ 

derspruch, Tubingen 1974 (Onginahitel: Exil, 
Voice and Loyalty, Harvard UniPress 1970). 

10 Die mitderweile allgcmt:Jn, auch von M,llljJ <:ffl 

get~ilr wurde, vgl. d:lzu R. Wlcthoher: Ist unse ­
rem Recht der Prozeß zu machen?, in: Zwi­
schenbetrachtungen im Prozeß der Aufkl:ilrung, 

Frankfun am Main 19S9, S. 794 H. 
I. Vgl. U.Gerhard, ZfRSoz 5 (1984), "off. (128, 

1.}2). 
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Besonderen Anstoß nahm Cerhard an Laut­

manns Auswertungsmechode. Diese war, S.O., 

nachträglich über die Inrerviews gestülpt 
worden, danebeo gut mit den Forschungser. 

gebn.issen Gilligans kriti,ierbar: Männhche 
Untersuchungsmethodik (dort bezogen auf 
Kohlberg und Piaget) sei von vorneherein au­
ßerstande, weibliche Wenvorstellungen, Le­

bensentwürte, "Moral ,< auch nur zu erfassen. 
Nicht das Rechtsverhalten der Frauen, son­

dern die Interviews sdbst, zudem die mänaJi­
ehe Auswenung anhand einer fragwürdigen 
Ka(cgorie »Rcchtsbewußcsein <\ seien als me­
thodISch doppelt def,zit;ir zu entlarven : 
- Die Interviews (anders als die Gruppendis­

kussionen) hauen, erheblich und suggestiv 
dirigiert , den Frauen auch keine Chance 
zur Thcma,jsierung ihrer Unrechtserfah­
rungen gebOten. 
Die tot systematischc« Auswertung Laut­
manns sch.leuste selbst diese reduziert aus­
sagckräFtige Texlsammlung nochmals 
durch Envanungshahungen, Vorurteile, 
Alltagswissen auf - . Lochkarten «. 

[n der Tat stößt eine angeblich i.n der empiri­
schen Sozialforscbung etabl.ierte Erhebung'­
methode des »nichtdirekli .... en ~ Interviews auf 
ähnlich grundsätzliche Vorbehalte wie etwa 
die der »teilnehmenden Beobachtung • . ll Wer 
Wallraff (nicht) sein möchte, soll auch dazu 
stehen, Ästhetik hin oder her. Gleiches gilt 
für die-/jenige(n), die/der Anhörungen 
durchfühn , Fra~cstellungen vorgibt und Re­
de7eiten zuteilt, mithin: Interview oder 
nichtdirektiv. Phanrasieanregend ist sicher 
auch dt'r Transfer »nichtdirektiver Inter­
views" auf Lochkarten. 
Jedoch bleibt zu fragen, ob nicbt auch der 
von Gerhard vor~etragene A uswcrtungs­
standpunkt der immerhin im Rahmen eines 
gemeinsamen Projektes erhobenen Daten in 
bestimmter Hinsicht Lauun.lnns Thesen eher 
unterstützt als widerlegt. Welche kategoriale 
Differenz besteht zwischen der 
- Entdeckung deflzitärer strategischer Mob,­

IUlenmg von Recht durch Frauen (Laut­
mann) und der 

- Entdeckung dcfi7.itarer strategischer Mobi­
ll.$lerbarkett von Recht durch Frauen (Ger­
hard)? 

Läßt sich etwa postulieren, daß Frauen in 
Scheidungsprozessen (Frau gegen Mann) we-

12 Vgl. R. LaUlmann : JU$t.i~ - dI e sülle Gewah, 
Frankfurt 197:t. 

gen eines Strategiedefizites überproportional 
häufig unterliegen' Werden Kündigungs­
schutzklagen proportional häufiger von Män­
nern als von Frauen erhoben? 
Lassen sich die frustgeladenen Interviewein­
lassungen von Frauen auf den Gängen Bre­
mer Arbeitsämter bzw. die protokollierten 
Stellungnahmen in mehrstündigen Gruppen· 
diskussionen auch ganz und gar situations­
spezifis~h, Vo( allem ohne wesentlich!.'n in­
haltl.ic.hen Bezug zum Thema »Rech!" erklä­
ren? Alltagserfahrungen legen nahe, daß 
Frauen gerne »kontrafaktischc Herrschaftssi­
t"uationen« konstruieren und kommunizieren 
(plastischer: gerne mit Umerlegenheitssitu­
ationen kokettieren). Das hat viel mit Strate­
gie und wenig mit dem Zustand des Rechts zu 
tun. Verrnißt blieb auch bei Gerh.rd ein In­
terpretationsansatz, der c~ ermöglichl hätte, 
die Pflege der Defensive im Hinblick auf die 
Verrcchtlichung der frauenfrage zu integrie­
ren. Was bringt Menschen. keineswegs allein 
Frauen, erwartbar da~u. in so empfundenen 
Situationen von Schwäche, seien die Konstel­
lationen intimer oder öffentlicher Natur, die 
Schwäche noch zu betonen? Die trias »Exit, 
Voice and Loyahy ... · j könnte in der Tat ein 
weitcrgcht'ndes Erklarungspotential beinhal­
ten, Welche folgerungen sind daraus in Be­
zug auf Bürgerinnen-Rechtc, auf (mittelbare) 
Diskriminierung nicht nur im Anwendungs­
beispiel des Sonderpriv.trechts der Kleinia­
mi.lie zu ziehen? Wie sanktioniert Umwelt 
erwanungswidrig zur Schau getragenes Be­
harren auf vermeintlichen oder gegebenen 
Durchsetzungsmäglichkeiten, etwa durch 
Recht? Erwanbar unnachsicht.ig: exit, voice 
or loyall)', Jedenfalls impliziert die Wahl von 
I) voice« immer auch »eXil«, die Sprengung 
der Grundkonstellation, sei diese nun intim 
oder nicht. 
Beide legten nach: U. Gerhard mit ihrer unter 
dem Tilel _Gleichheit ohne Angleichung« 
1990 publizierten Hannoveraner Habilita­
tionsschrift von 1987; R. Lautmann mit der 
bereits t985 fertiggeslellten und ebenfalls 
'990 veröffentlichten Monographie _Die 
Gleichbeit der Geschlechter und die Wirk­
lichkeit des Rech««. 
Oie Arbeit Ute Gerhards untersucht über­
greifend die Schwierigkeiten mit der Herstcl-

I) V~1. Albert O. Hirschman : Abwand c:rung und 
Widerspruch. T ubingt:n 1974 (Origlnalmel : 
Exil, Voicc and Loyahy, thrvard UniPress 
197°)' 
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lung von Rechtsgleichheit für Frauen , und 
zwar, ausweislieh des Klappentextes, aus hi· 

srorischer. rechtstheoretischer und soziologi­

scher Perspektive. 

Der erste Teil des Buches (5. ,}-,o9) sPÜrt 
pbilosophie-, verfassungs- und politikge­

schichtlich moglichen Inhalten des Projektes 
), Gleichberechtigung«. nach. Ansatzpunkt ist 
eine eher methodentheoretische Eingangsbe­

merkung zur 1nhaltsleere des Gleichheitssat­
zes (Gleichheit als Begriff des Verhältnisses 
verschiedener Sachverhalte). Im Anschluß 
daran sucht Gerhard systematische Bezugs­
punkte für eine Recbtstheorie , die sicb auch 
auf Frauen beziehen kann. Die Vorgehens­

weise ist eher konstruktivistisch-assoziativ als 
streng historisch . Im Schnelldurchgang pas­
siert die Darstellung di e griechische Aufklä­

rung des fünften vorchristLichen Jahrhun­
dens, den Antigone-My,hos als Symbol der 

BlüH:zeir griechischer Demokratie, die Pre­
digten des Jesus von Naza,reth, Hexenverfol­
gungen und Marjenkult sowie die großen 
Theoretiker der bürgerlichen Gesellschaft 
Hobbes, Locke und Rousseau auf 

S. (5)-2). 

Die Wende zur Moderne setzt Gerhard mit 
der vom Natur- zum Vernunhrecht zwischen 
17. und I8.Jahrhundert an. Hexenprozesse 
wurden seltener und die Frauen nicht mehr 
insgesa mt qua Natur unterworfen, sondern 
nunmehr individuell und freiwillig qua (ehe) 

vertraglicher Vereinbarung. Die dieser Kon­
struktion verpflichtete Darstellung von Chri­
stian Tbomasius, Francis Bacon, Hugo Gro­
tius, Thomas Hobbes, John Locke, Samucl 
von Pufendorf, Christian Wolff, Poulain de la 

Barre, Jean J . Rousseau, C. B. Macpherson 
auf den Seiten lj-}7 informiert über die Aus­

wirkungen der sich entwickelnden bürgcrli­
ehen Gesellschaft auf den StatuS der Frauen 

und den Befund ihrer Rechte. 
Eine kurze Einführung In die zeilgl:nössi­
sehen Theoriefundamenre (K.m und hehte) 

spart auch die bewußtseinsbildende Wirkung 
fruhromantischer Salonzirkel um oder unter 
Beteiligung prägnanter frauengeslalten (Ca­
roline Schlegel-Schelling, Dorothea Veit­

Schlegel, Rahel Varnhagen) nicht aus. Leider 

werden diese Frauen selbst nicht erwähnt, 
sondern allein die (androgyne) Geschlechter­

philosophie der mannlichen Pendants 
(Fr.SchJegel, Schleiermacher) vor allem der 

Fichtes gegenübergestellt (5.4" 48 f.). 
Gleichheit ohne Angkichung? Warum kom­

men Frauen nicht zur Sprache? 

Den Beginn des neuzeitlichen Feminismus 
verortet Gerhard dann in der Erklärung der 

Rechte der Frau und Bürgerin, t79', Olympe 
de Gouges. Der Anteil der frauen an der 
Französischen Revolution erfährt eine infor­
mative und detaillierte Darstellung (5. 4~71). 
Im Anschluß daran grenzt Gerhard die .alte .. 

(2. Hälfte des '9.Jahrhundens bis t9JJ) ab 
von der »neuen«, sich zu Unrecht vöJlig ge­
schichtslos gebenden Frauenbewegung (seit 

dem Ende der 60er Jahre) (bis S. '09). Knapp 
und prägnant werden Persönlichkeiren (Ger­
trud Bäumer, Hedwig Dohm, Helene Lange, 
Emma Oekinghaus, Louise Ouo, Helene 

Stöcker, Marianne Weber, Chra Zetkin) und 
Programme (Stimmrecht, patriarchale Famj­
Iienstrukrur, ArbeiterinnenschU[z) präsen­
uen. Zusammenfassend stelh Gerhard drei 
überkommene und nach wie vor zentral 
wirksame Hinderungsgrunde der Verwirkli­
chung von Gleichberechtigung heraus 

(5. ,081t09) : 
- Gewohnheiten und die Macht des Fakti­

schen, 
- geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, 
- männliche Verfügungsgewalt über den 

Körper der Frau . 
Diese Diagnose verfolgt sie über Fallbei­
spiele. Zunächst stellt Gerhard historisch 
nachweisbare Bemühungen um Unglcich­
heitskompensauon vor: Rechtsbewu.ßrsein, 
Rechtskritik (Sexualsrr.frecht, insb. § 218 
StGB, MunersehU[z, Stimmrecht, Beratungs­
hilfe), Eheboykott, Friedensarbeit. 

Diese Bemühungen kontrastiert sie mit der 
Realität, d. h. m.it dem privatrechtJichen Sta­
tuS der Frauen im 19. Jahrhundert unter Maß­
gabe der nach Ländern bestehenden Rechts­

zersplitterung (bis S. 167). 
Abschließend reakliviert Gerh.rd jene fol­

gen reichen und eingangs erwähnten Untersu­
chungen zum Rechtsbewußtsejn der Frauen 
auf den Gängen Bremer Arbeitsä.mter. Um~ 
fan greiche Zitate im O-Ton, jeweils dureb die 

Vornamen der Urheberinnen voneinander ab­
gegrenzt, belegen eine defensive bis defätisti ­

sche Grundeinstellung der befragten Frauen 

keineswegs nur in Bezug auf "Recht«, son­
dern umfänglicher auf »leben«) auf ,)Gescll­
sehaft(( in toto. BereitS die ausschniusweise 
Bestandsaufnahme dieser nur als Totalfru­
stration wiedergebbaren Äußerungen grenz.t 
an UnmögJjchkeit. gelingt präzise nur in ab­
surder Wendung: 
»Gleichberechtigung in der Ehe ist nicht Sa­

che des Arbeitsförderungsgesetzes« (5. '91). 
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Gerhards Monographie schließt denn auch 
mit einem Appell: Die herrschende Moral 
und das herrschende Recht möge doch die 

Verständigung und Vereinbarung mit der an­
deren, der weiblichen Mora! und Stimme su­
chen. um damit letz.tljch eine bessere Gesell­
schaft, ein besseres Recht z.u finden. Schöne 
Worte. 

Demgegenüber geht es Rüdiger Lautmann 

mit seiner Monographie »Die Gleichheit der 
Geschlechter und die Wirklichkeit des 

Rechts«, wie bereits 1980, nicht um eine Än­

derung der Gesellschaft. Sein Ansatz ist der 

der Integration der Frauen in diese Gesell­
schaft, und z.war mit den Mitteln des Rechts. 
Mit großem Aufwand (re)aktivien Lautmann 

die Planungseuphorie der 60eT und 70er 
Jahre. Die Untersuchungsgrundlage war ge­
genüber der zum .RechLSbewußtsein,( (non­

direktive Interviews aus dem WS 1977/78) 
erweitert worden um thcmenzemricnc Inter­

aktion und )narrative Interviews. zu den Be­

reicben »Arbeitsamt<;< und »Ehescheidung.< 
(5 .• 8, 20). 

Ein bißchen wirkt Gleichberechtigung in 
Lautmanns Präsentation wie ein ),Thema«, als 
sei es möglich, »Bedingungen für Autono­
mic« perfekt zu konzipieren, und als sei 
Gleichstellung im Anschluß daran ein nur 

noch in seinem Verlauf beliebig zu bestim­
mender und dann steuerungszugänglicher 
Prozeß. 

Lautmanns Vorgehensweise ist die des Drei­
sprungs: Zunächst gilt sein Interesse den })so­
zialtheoretischen Feinheiten der Gleichheits­
idee .. (5.2)-106). Nach histOrischer Veror­
tung des Beginns der Frauenfrage bei dem der 
Soziologie geht die Untersuchung zunächst 
einem möglichen normativen Gehalt des 
Gleichheilsgedankens nach. Lautmann ent­
scheidet sich dann in Anlehnung :lJ1 Rawls -
und anders als Gerhard (~ reiner Verhiiltnis­
begriff, s.o.) - für die inhaltliche Resrbe­
stimmtheir. Gleichheit erscheine als Gemen­
gelage zwischen Chancengleichheit/Gerech­
tigkeit/ Angemessenheit (equity/equality/ 
fairness). 

Es folgt, entsprechend dem methodischen 

Ansat:t. der Versuch empirisch-repräsent.ati­
ver Prämissenabsicherung im Wege der »Mic­
Mac-Optik« (:::::: erst mikrosoz.iale, dann ma­
krosoziale Analyse. auch »Mic-Mac-Trick« 
genannt, vgl. 5.78 H.). Der *rrukrosozialen 
Analyseu zugänglich waren neben allgemei­
nen Erhebungen zum Gleichheitsgedanken 
und Umersuchungen zur GesellschaftSrol-

Icnidcologie amerikanischer Frauen im Jahr 
1970 das an hand der politischcn Tagesord­
nung hypostasierbare Meinungsklima sowie 
natürlich die bereits bekannten themenzen­
trierten, nichtdirekt.ivcn und narrativen Inter­
views. Ergebnis: Mikrosozialc Analysen bie­
ten zum Thema » ... keine Erklärung und 
markieren keine Theorien.11 Lohnte sich demn 
die Anstrengung? Es schließt sich die »ma­
krosoziale Analyse« an mit der Verarbeitung 
»politologischer, historischer. volkswirt-
schaftlicherJ anthropologischer" r~ For-
schungsresu ltatc. ·Symmetrische Gesell-
schahsstrukturen zwischen den Geschlech­
tern erweisen sich als von überkommenen 
und allgemeinen GleichheitStheorien und 

-modellen wegen der dort durchweg vorhan­
denen ökonomischen oder pol.tischen Orien­
[ierung nicht aufnehmbar. Auch ~Mac" 

brachte offenbar nichts. Mit der Empfehlung, 
Gleichheit als .. kulturelle Idee_, die »sämtli­

che Lebensbereiche ergreifen und verändern« 
kann, zu begreifen, schließt Laurmann den 
ersten Tei_1 betreffend die »sozialtheoreu­
sehen Feinheiten der Gleichheitsidee«. 
Der zweite Teil des Buches behandelt juri­
stische Anstöße zur Gleichstellung 

(5. t07-235). Im Anschluß an allgemeine Er­
wägungen zum Verhälmis von GeselisehaftS­
entwicklung und Recht differenzien: Laut­

mann das Frauen begünstigende Recht in 
..formal« (Durchsetzungsmöglichkeiten ge­
ring) und »material« (Durchsetzungsmäg­
lichkeigen groß), außerdem »protektiv«, 
),kompensatOrisch « und »ega!üär f.C . Der 
Gleichstellu.ngsgehalt »egalitären Rechts« 
wird sodann expliziert mit der Eheschei­
dungsrechtsreform 1976 und dem ArbeitSför­
derungsgesetz 1969. Im Anschluß bemüht 
sich Lautmann um den Ausgleich des defizi­
tären Zuganges der Frauen z.um egali[ären 
Recht. Gegenüber der allbekannten Katego­
rie »Beratung«( (vor allem durch AnwältIn­
nen) empfielt er, bewgen auf Scheidungs­
recht und Arbeitsvermittlung) die der »)Em­
pathie<o. Es läßt sich feststellen, daß diese in 
der (scheidungs- )anwaltlichen Praxis bereits 

jetzt breiten Raum einnimmt, ihre Grenzen 
aber vor aUem in der geltenden Administra­
tiv- und Justil.praxis (Formali[.ät~ kontradik­
tOrisches Verfahren, etc.) liegen. 
Quasi en passant behandelt Lautmann danach 
die geschlechtsspezifische Bewältigung 

14 R. Lautmann, Gleichheil der Geschlechter 
S·78. 
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25 8 grundlegender Umwälzungen des Lebensal­

ters (Scheidung, Arbeitslosigkeit) am Beispiel 

der Sorgcrechtsenrscheidungen, die bekannc~ 

lieh fast immer Kinder der Muner zuordnen 

(5. /87-208). Als Schlußkapitel des zweiten 

Teils folgt die aus dem 1980er Artikel (s.o.) 
bereits bekannte Begründung des weiblichen 

;>negativen RechtSbewußtseins«, fixiert auf 

die Quasirelationsschriue »Wahrnehmung 

einer Situation - Zielorientierung - Konzep­

tion der Miael- Handlungsplänc«. 

Lautmann resü_miert im dritten Teil des Bu­
ches: Eine der G leichheitskaregorie verpflich­

tete Gesellschaft sei durch beStehende Diskri­

minierungen insgesamt in die rtlicht genom­

men. 
Die Untersuchung Lautmanns wirkt Wle eme 
möglichst wasserdichte Wliederhohmg der 

1980er Thesen in Replik auf Ute Gerhard". 
Genau dieses legt er aber nicht offen. Ein ein­

sames Einsprengsel direkter Bezugnahme fin­

det sich im Unterkapitel 10 C)Differenz oder 

Defizit«, S.240-250). Auf insgesamt einer 

enggedruckten Seite verweist Lautmann die 

Kritik Gerhards in die Schranken typisch fe­

ministischen (negativen?) Argumentations­

musters. Er gesteht Gerhard allenfalls eine 

gute Kopie der von Cheryl Benard konzipier­

ten Argumentationsstrategie (drei Ebenen: -

. Es ist nicht Wahr~(i - ),Es bedeutet etwas an­

deres«; ») Wir akzeptieren es nicht« 

(5.2431244)) zu. Ist das eine Warnung der 

Frauen vor feministischer Kritik der Gesell­

schaft selbst? Oder landet Lautmann in der 

Lautmann-Falle: Eine Frau, dje sich nicht auf 

die erwarteten Rolle einläßt, wirkt extrem be­

drohlich. Sie verursacht zwar fulminante Ak­

tivität, darf aber als Ursache derselben kei­

nesfalls eingest.anden werden. 

An dieser Stelle wurde eine Frage brennend 

deutlich, die die Lektüre des Lautmann-Bu­

ches in seinem Bezug zur Gleichheit bis dahin 

eher subkutan begleitet hatte: Gibt es Chan­

cen für einen emanzipierten Umgang mir dem 

paternalistischen Quasiboykott der Frauen­

frage? Auch und gerade Lautmann präsen­

tiert sich als Protagonist, als der Mann, der 

den Frauen nun endl.ich einmal detailliert ih­

ren defizitären Gesellschaftszugang vorhält 

und mit möglichen Kompensationsvorgaben 

die Frauenfrage klärt. 

15 ZfRSoz 5 (1984), S.22off. In Anbelrachl der 
nicht weit.ergehenden, sondern nur wcitcrgt·­
he nd belegten Thesen erscheint dIese Unterstet­
lung mir nicht allzu weit hergeholt. 

Ob die - nun ausgewiesenermaßen - erwarte­

ten und typisch weiblichen, »negativeni" Re­

aktionsmuster (z. B. darauf) angemessen sind, 

ist eine andere Frage. Die Antwort der Re­

zensentin fiele unweiblich aus. Aber: Gibt es 

einen Ausweg aus der zugestandenermaßen 

doppelten »)Lautmann-Falleic, eine Chance 

für den gesellschaftlichen Diskurs im Ange­

sicht der Frauenfrage? Oder möchte auch 

frau einfach nicht mehr hingehalten werden 

können, etwa für ein Beispiel »negativen« 

Kritikbewußtseins l6
• 

Margaretha S"dhof 

Günter Amendt, Die Droge-Der Staat -Der 
Tod. Auf dem Weg In die Drogengesellschaft, 
Hamburg (Rasch u. Rähring) 1992, 272 5., 
DM J6,-

Wer die nationale und internationale Drogen­

politik verstehen will, wer eine kritische und 

fesselnd geschriebene aktuelle BJanz dieser 

Politik sucht und wer einen realistischen Aus­

blick einer künftigen Drogenpolitik wünscht, 

der sollte unbedingt das Buch von Günter 

Amendt »Die Droge - Der Staat - Der Tod« 

lesen. 

Günter Amendt, der seit langem d.ie nationale 

und internationale Drogenszene aus teilneh­

mender Beobachtung kennt und der schon 

1972 mit seinem Buch "Sucht - Profit -

Sucht« einen wegweisenden Beitrag },zur po­

litischen Ökonomie des Drogenhandels" ge­

schrieben hat, gibt in seinem neuen Buch 

einen anschaulichen und umfassenden Über­

blick der gegenwärtigen DrogcnpoLtik und 

verknüph diesen mit einer humanen drogen­

politischen Perspektive. Schon mit dem er­

sten Satz seines Buches wischt er eine der 

wichtigsten Grundlagen staatlicher Drogen-

16 Themenbezogen (Frauen, Reeht und ManneT) 
scheint diese Fallenstellerei durchaus zum uni­
\'t:r~dlcn Grundsatz zu taugen. Im Rahmen der 
Vcrschlagwonungstt:chnik von BibliothekarIn­
nen etwa ist sie dokumentiert im Institut fur 
Öffentliches Reeht der j.-W.-Gocthe-Univcrsi­
tät, Fim. Don bewirkte sie eine Katalogisierung 
des Buches von U. Gerhard unter der Signatur 
"II Ml" (::: Frauenforschung, Feminismus), 
dl'mgcgeniJber des Buchc.~ von R. Lautmann un­
ter .1II CC" (= Gleichheit als (Grund-) 
Recht). 
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politik leidenschaftslos vom Tisch: "Das 
Drogenproblcm ist nicht lösbar.« Er stellt 

klar: "Alle Überlegungen, alle Schlußfolge­

rungen dieses Buches zielen allein auf die 
Enrschärfung des Problems. Mehr ist nicht 

drin.« Auf diesem Fundament grundet er 
seine Ausführuogcn J ohne darauf zu verzich­

ten, dem Leser durch viele anschauJiche Bei­

spiele die Beweise für seine Erkenntnisse zu 

Jiefern. In der Prasentation gut ausgewählter 
Beispiele als Beweis für die vorgestellten The­

sen liegt eine besondere Stärke des Buches. 

Dadurch wird nicht nur die Lesbarkeit gestei­
gert) sondem auch die Richtigkeit der vertre­
tenen Auffassungen überzeugend untermau­

ert. Hervorzuheben sind hierbei seine Aus­

führungen und Beispiele zur Doppelmoral 
der Gesellschaft in der Drogenpolitik, die der 

Leser mit klammheimlicher Freude genießen 
kann. 

Da wird Doping als Sonderfall des weltweiten 
Drogenproblcms dargestellt: "Prinzipiell gibt 
es keinen Unterschied zwischen Sportlern 

und Sportlerinnen, die ihr körperliches Lei­

stungsvermögen mit Hilfe chemi_scher Sub­

stanzen zu steigern versuchen, und Koksern, 

Fixern, Pillenschluckern, die den Zustand ih­

rer Psyche mit Hilfe von Rauschmitteln sti­

mulieren. Sie alle folgen der Vorstellung, der 
menschliche Körper sei beLiebig manipulier­

bar. Platzspitz und Letzigrund liegen näher 

beieinander, als der Stad tplan von Zürich ver­

muten läßt.« Die Anti-Orogen-Kampagne 

des DeutSchen Fußballbundes wird als »ver­
logen« und »lächerlich« gebrandmarkt: »Auf 

der einen Seite ihrer Trajningsjacke präsentie­

ren die Spieler den Slogan >Keine Macht den 

Drogen(, auf der anderen werben sie mit dem 

Mercedesstern für die Rausch- und Raser­

droge Auto. Die Schriitzüge von Tuborg und 

Jägermeister zieren n.icht nUr die Trickots VOn 

Bundesligamannschaften, auch die ßanden­

werbung in den Stadien wird von Suchtmit­

teiherstellern besonders geschätzt«. 

Die Sprache, die in Politik, Werbung und im 

Journalismus mit Sucbt- und Abhängigkeits­

metaphern geradezu kokettiert, wird ent­

larvt: »Der >Spiegel< gestaltet seine Reportage 

über den Rücktritt des ßRD-Außenministers 

zu einem Bericht über die Bonner Junkie­

Szene: >Genseher und die Droge Macht<, 

)Macht) eine tödljche Droge<, ,PR-Junkie<, 

)Macht, das stärkste Rauschgift, das es 

gibt<<<. 

Die Erkenntnis, daß die von den USA betrie­
bene Politik des )Krieges gegen Drogen« 

keine bloße Metapher mehr darstellt, sondern 

in eine mörderjsche Realität umgeschlagen 

ist, wird mehrfach überzeugungskräftig be­

legt. Dabei begnügt Amendt sich nicht nur 

mit einer Darstellung und poLitischen Ana­

lyse der Panama-Invasion der Amerikaner 

vom Dezember 1989, sondern er schildert in 

einem weiteren Kapitel ausführlich und ein­

prägsam den Einsatz regulärer amerikani­

scher Truppen in Nordkalifornien gegen ille­

gale Marihuanapflanzungen. Mit dieser span­

nenden und informativen Darstellung mahnt 

Günter Amendt insbesondere die europäi­

sche Drogenpolitik eindringlich, sich endlich 

aus dem Schlepptau der amerikanischen Dro­

genpolitik zu befreien. Der Einsatz von regu­

Jären Truppen st.J.tt der Polizei auf eigenem 

Territorium gegen US-Staatsbürger nimmt 

Amendt als alarmierenden Beweis für die Ir­

rationalität und den Eskalationswillen der of­

fi.ziellen amerikanischt:n Drogenpolitik. Die 

Vorbildfunkrion, die die amerikanische Dro­

genpolitik weltweit entfaltet hat, und ihre 

verheerenden Auswirkungen ziehen sich wie 

ein roter Faden durch sein Buch. »Immer 

mehr Staaten beschränken sich darauf, blind 

und gehorsam der von den USA vorgegebe­

nen Repressionslinie zu folgen, immer weni­

ger wird auf staatlicher und zwischenstaatli­

cher Ebene an Alternativen auch nur ge­

dacht.« 

Amendt fordert eine Neuorientierung und 

Kurskorrektur dieser Drogenkriegsstrategie. 

Er sieht die internation.de Drogenpolitik am 

Scheideweg: )Entweder man enscheidet sich 

für die Fonführung der Repressionspolitik 
einschließlich aller Risiken einer militäri­

schen Ausweitung, oder man entscheidet sich 

für eine Liberalisierung einschließlich der 
Freigabe des Handels und der damit verbun­

denen Risiken., Dabei weiß Amendt: "Die 
Entschärfung des Drogenproblems ist nur in­

nerhalb der vom marktwirtschaftlichen Sy­
stem gesetzten Grenzen und unter Ausnüt­

zung mark[wirtschaftlicher Mechanismen 

denkbar.« Jeder andere Ansatz bleibe akade­

misch und ohne Chance auf politische 
Durchsetzung. Er zieht hieraus aber ruchtdie 

Konsequenz, die Drogen dem freien Spiel der 

Kräfte des Marktes zu überlassen. Er sc rz~ 
sjch zwar für eine Freigabe weicher und har­

ter Drogen ein. will diese aber staatlichen 

Kontrollen, Eingriffen und Planungen aus­

setzen. Dabei weist er in aller Offenheit dar­

auf hin, daß auch er kein schlüssiges Freiga­

beszenario, das vom Anbau bis zum Konsum 
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160 alle Risiken abwägt und zu minimieren ver­
such 4 vorstellt. Seine Freigabevorstellung 

lautet: ein staatliches Monopol für Betäu­
bungsm ittel. Die näheren Ausführungen 
hierL.u erscheinen realistisch und plausibel. Er 

setzt sich für eine noch zu schaffende natio­

nale InstitU[ion ein, zu deren Aufgaben die 
Einfuhrüberwachung der Rohstoffe sowie die 
Vergabe von Liz.enzen zur pharmazeutischen 

H ersteUung der Endprodukte gehör<. - Auch 
für d ie QualitätskontroUe des Endproduktes. 
für die defen sive Vermarktung und für die 

Verbreitung von Informauonen über Zusam-

menselzung, Dosierun g, Schädlichkeit, Ab­
hängigkeitspotential und Nebenwirkungen 
wäre die zu schaffende lnstilUUon zuständig. 
Als Abgabeorte böten sich Apotheken an.« 
Dieser Schlußteil des Buches ist insbesondere 
für Politiker wegen seiner Informationsdichte 
und seiner Argumentationsstärke besonders 

lesenswert. Die Verwahrlosung in der dro­

genpolitischen Kompetenz bei vielen Polüi­
kern kann nu t diesem Buch sinnvoll abgebaut 
werden. 

Wolfgang Neskovic 
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